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91.

Landesverfassungsgesetz vom 1. Juli 2008, mit dem das Landes-Verfassungsgesetz 1960 und Gesetz 
vom 1. Juli 2008, mit dem das Gesetz, mit dem die Geschäftsordnung des Steiermärkischen Land-
tages 2005 erlassen wird, und das Gesetz über das Dienst- und Besoldungsrecht der Bediensteten 

des Landes Steiermark geändert werden

Der Landtag Steiermark hat beschlossen:

Artikel 1
(Verfassungsbestimmung)

Änderung des Landes-Verfassungsgesetzes 1960

Das Landes-Verfassungsgesetz 1960, LGBl. Nr. 1/1960, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 44/2008, wird wie 
folgt geändert:

1. § 13 b lautet:

„§ 13 b

(1) Die Präsidentinnen/Präsidenten des Landtages und die Obleute der Landtagsklubs bilden die Präsidial-
konferenz.

(2) Die Direktion des Landtages ist der Geschäftsapparat des Landtages, der Präsidentin/des Präsidenten, 
der Präsidialkonferenz und der Ausschüsse. Die Leitung der Direktion obliegt der Direktorin/dem Direktor
des Landtages. Die Direktorin/Der Direktor wird von der Präsidentin/vom Präsidenten nach Beratung in der 
Präsidialkonferenz bestellt. Die Direktorin/Der Direktor muss rechtskundig sein.

(3) Die sonstigen Bediensteten der Direktion des Landtages bestellt die Präsidentin/der Präsident nach 
Maßgabe des Stellenplans. Über Antrag der Präsidentin/des Präsidenten hat die Landesregierung freie Dienst-
posten in der Direktion des Landtages auszuschreiben.

91. Landesverfassungsgesetz vom 1. Juli 2008, mit dem das Landes-Verfassungsgesetz 1960 und Gesetz vom 1. Juli 2008, mit 
dem das Gesetz, mit dem die Geschäftsordnung des Steiermärkischen Landtages 2005 erlassen wird, und das Gesetz über 
das Dienst- und Besoldungsrecht der Bediensteten des Landes Steiermark geändert werden.
[XV. GPStLT IA EZ 1600/1 AB EZ 1600/5]

92. Gesetz vom 1. Juli 2008, mit dem die Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 und das Steiermärkische Gemeinde-
verbandsorganisationsgesetz geändert werden.
[XV. GPStLT IA EZ 2271/1 AB EZ 2271/2]

93. Gesetz vom 1. Juli 2008, mit dem das Steiermärkische Schulzeit-Ausführungsgesetz 1999 geändert wird.
[XV. GPStLT RV EZ 2167/1 AB EZ 2167/3]

94. Gesetz vom 1. Juli 2008, mit dem das Steiermärkische Pflichtschulerhaltungsgesetz 2004 geändert wird.
[XV. GPStLT RV EZ 2164/1 AB EZ 2164/4]

95. Gesetz vom 1. Juli 2008, mit dem das Steiermärkische Pflichtschulorganisations-Ausführungsgesetz 2000 geändert wird.
[XV. GPStLT RV EZ 2157/1 AB EZ 2157/4]
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(4) Die Präsidentin/Der Präsident ist hinsichtlich aller Bediensteten der Direktion auch für folgende dienst-
rechtliche Angelegenheiten zuständig:

1. Ausübung des Weisungsrechts,

2. Regelung des Dienstbetriebes,

3. Aufgabenzuweisung und -verteilung sowie Bewertung der Dienstposten,

4. Entbindung von der Amtsverschwiegenheit,

5. Untersagung und Genehmigung einer Nebenbeschäftigung,

6. Zuerkennung von Belohnungen,

7. Wahrnehmung aller übrigen Angelegenheiten der Dienstaufsicht,

8. Durchführung der Dienstbeurteilung, soweit diese nicht der Dienstbeurteilungskommission obliegt, und

9. Wahrnehmung der Aufgaben, die der Dienstbehörde im Rahmen des Disziplinarverfahrens zukommen (vor-
läufige Suspendierung, Disziplinarverfügungen), sowie die Erstattung von Disziplinaranzeigen.

Hinsichtlich der Z. 1 bis 7 und der Bestellung der Bediensteten der Direktion ist die Präsidentin/der Präsident 
oberstes Verwaltungsorgan und übt diese Befugnisse allein aus. Alle übrigen dienst-, besoldungs- und pensions-
rechtlichen Angelegenheiten in Bezug auf die Bediensteten der Direktion des Landtages verbleiben bei der 
Landesregierung und den nach den dienstrechtlichen Vorschriften eingerichteten Dienstbeurteilungs- und 
Disziplinarkommissionen.

(5) Alle Bediensteten der Direktion des Landtages sind hinsichtlich ihrer Stellung, ihrer Pflichten und Rechte 
den übrigen Landesbediensteten gleichgestellt.

(6) Die Präsidentin/Der Präsident hat der Landesregierung nach Beratung in der Präsidialkonferenz all-
jährlich Vorschläge für einen Stellenplan und für den Sachaufwand des Landtages (Direktion des Landtages und 
Landtagsklubs) samt Erläuterungen zu übermitteln. Die Landesregierung hat die Vorschläge in den dem Landtag 
vorzulegenden Landesvoranschlag aufzunehmen.

(7) Die Verfügung über die im Landesvoranschlag veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für den Sach-
aufwand des Landtages steht der Präsidentin/dem Präsidenten zu.

(8) Die Landesregierung hat der Direktion des Landtages die erforderlichen Räume und, soweit die Präsi-
dentin/der Präsident aus Gründen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit nicht gemäß Abs. 6 
vorgehen kann, auch die erforderlichen Sachmittel gemäß dem Landesvoranschlag zur Verfügung zu stellen. 
Soweit es zur Besorgung von Aufgaben des Landtages erforderlich ist, werden von der Landesregierung vorüber-
gehend auch Bedienstete des Amtes der Landesregierung dienstzugeteilt.

(9) Das Nähere wird durch die Geschäftsordnung des Landtages geregelt.“

2. In den §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 2 wird das Wort „Steiermärkischen“ gestrichen.

3. § 32 Abs. 9 lautet:

„(9) Soweit landesverfassungsgesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist die Landesregierung oberste Dienst-
behörde der Landesbeamtinnen/Landesbeamten und vertritt das Land als Dienstgeber gegenüber allen Landes-
bediensteten, die nicht Beamtinnen/Beamte sind. Die Dienstgeberbefugnisse der Landesregierung können nach 
Maßgabe landesgesetzlicher Bestimmungen auf andere Organe übertragen werden.“

Artikel 2
(Verfassungsbestimmung)

Artikel 1 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Monatsersten, das ist der 1. Oktober 2008, in Kraft.

Artikel 3

Änderung des Gesetzes, mit dem die Geschäftsordnung des Steiermärkischen Landtages 2005 erlassen wird

Das Gesetz, mit dem die Geschäftsordnung des Steiermärkischen Landtages 2005 erlassen wird, LGBl.
Nr. 82/2005, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 42/2008, wird wie folgt geändert:
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1. Der Gesetzestitel lautet: 

„Gesetz vom 24. Mai 2005, mit dem die Geschäftsordnung des Landtages Steiermark erlassen wird 
(Geschäftsordnung des Landtages Steiermark 2005 – GeoLT 2005)“

2. Das  Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Der Eintrag zu § 3 lautet „Direktion des Landtages“.

b) Der Eintrag zu Abschnitt XIV. lautet: „Schlussbestimmungen“.

c) Nach dem Eintrag zu Abschnitt XIV. wird die Zeile „§ 81 a Übergangsbestimmung zur Novelle LGBl.
Nr. 91/2008“ eingefügt.

3. § 3 samt Überschrift lautet:

„Direktion des Landtages

§ 3

(1) Die Direktion des Landtages ist der Geschäftsapparat des Landtages, der Präsidentin/des Präsidenten, 
der Präsidialkonferenz und der Ausschüsse. Die Leitung der Direktion obliegt der Direktorin/dem Direktor des 
Landtages. Die Direktorin/Der Direktor wird von der Präsidentin/vom Präsidenten nach Beratung in der Präsi-
dialkonferenz bestellt. In der Direktion ist ein legistischer Beratungsdienst einzurichten. Diesem obliegt ins-
besondere die rechtliche Beratung und die Erstellung von Gutachten. Die Direktorin/Der Direktor und der 
legistische Beratungsdienst müssen rechtskundig sein.

(2) Die sonstigen Bediensteten der Direktion des Landtages bestellt die Präsidentin/der Präsident nach 
Maßgabe des Stellenplans. Über Antrag der Präsidentin/des Präsidenten hat die Landesregierung freie Dienst-
posten in der Direktion des Landtages auszuschreiben.

(3) Die Präsidentin/Der Präsident ist hinsichtlich aller Bediensteten der Direktion auch für folgende dienst-
rechtliche Angelegenheiten zuständig:

1. Ausübung des Weisungsrechts,

2. Regelung des Dienstbetriebes,

3. Aufgabenzuweisung und -verteilung sowie Bewertung der Dienstposten,

4. Entbindung von der Amtsverschwiegenheit,

5. Untersagung und Genehmigung einer Nebenbeschäftigung,

6. Zuerkennung von Belohnungen,

7. Wahrnehmung aller übrigen Angelegenheiten der Dienstaufsicht,

8. Durchführung der Dienstbeurteilung, soweit diese nicht der Dienstbeurteilungskommission obliegt, und

9. Wahrnehmung der Aufgaben, die der Dienstbehörde im Rahmen des Disziplinarverfahrens zukommen (vor-
läufige Suspendierung, Disziplinarverfügungen), sowie die Erstattung von Disziplinaranzeigen.

Hinsichtlich der Z. 1 bis 7 und der Bestellung der Bediensteten der Direktion ist die Präsidentin/der Präsident 
oberstes Verwaltungsorgan und übt diese Befugnisse allein aus. Alle übrigen dienst-, besoldungs- und pensions-
rechtlichen Angelegenheiten in Bezug auf die Bediensteten der Direktion des Landtages verbleiben bei der 
Landesregierung und den nach den dienstrechtlichen Vorschriften eingerichteten Dienstbeurteilungs- und 
Disziplinarkommissionen.

(4) Die Bediensteten der Direktion des Landtages sind hinsichtlich ihrer Stellung, ihrer Pflichten und
Rechte den übrigen Landesbediensteten gleichgestellt. Die Bediensteten der Direktion des Landtages sind den 
Bediensteten der Regierungsbüros besoldungsmäßig gleichgestellt.

(5) Die Präsidentin/Der Präsident hat der Landesregierung nach Beratung in der Präsidialkonferenz jährlich 
Vorschläge für einen Stellenplan und für den Sachaufwand des Landtages (Direktion des Landtages und Land-
tagsklubs) samt Erläuterungen zu übermitteln. Die Landesregierung hat die Vorschläge in den dem Landtag 
vorzulegenden Landesvoranschlag aufzunehmen.

(6) Die Verfügung über die im Landesvoranschlag veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für den Sach-
aufwand des Landtages steht der Präsidentin/dem Präsidenten zu.
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(7) Die Landesregierung hat der Direktion des Landtages die erforderlichen Räume und, soweit die Präsi-
dentin/der Präsident aus Gründen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit nicht gemäß Abs. 5 
vorgehen kann, auch die erforderlichen Sachmittel gemäß dem Landesvoranschlag zur Verfügung zu stellen. 
Soweit es zur Besorgung von Aufgaben des Landtages erforderlich ist, werden von der Landesregierung vorüber-
gehend auch Bedienstete des Amtes der Landesregierung dienstzugeteilt.“

4. In § 27 Abs. 1, § 34 Abs. 1, § 43 Abs. 4, den §§ 50 und 53 Abs. 1, § 54 Abs. 1 und § 71 Abs. 2 wird das Wort 
„Landtagsdirektion“ durch den Ausdruck „Direktion des Landtages“ ersetzt.

5. Die Überschrift des Abschnitts XIV. lautet:

„XIV. Schlussbestimmungen“

6. Nach der Überschrift des XIV. Abschnitts wird folgender § 81 a eingefügt:

„Übergangsbestimmung zur Novelle LGBl. Nr. 91/2008

§ 81 a

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle LGBl. Nr. 91/2008 bestehenden Dienstverhältnisse der 
Bediensteten der Direktion des Landtages bleiben unter denselben Bedingungen weiter bestehen, jedoch mit der 
Maßgabe, dass diese als Dienstverhältnisse unter der Diensthoheit der Präsidentin/des Präsidenten des Land-
tages gelten.“

7. Dem § 82 a Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Die Änderung des Gesetzestitels und des Inhaltsverzeichnisses sowie der §§ 3, 27 Abs. 1, 34 Abs. 1, 43 
Abs. 4, der §§ 50 und 53 Abs. 1, 54 Abs. 1, 71 Abs. 2 und der Überschrift des XIV. Abschnitts sowie die Einfügung 
des § 81 a durch die Novelle LGBl. Nr. 91/2008 treten mit dem der Kundmachung folgenden Monatsersten, das 
ist der 1. Oktober 2008, in Kraft.“

Artikel 4

Änderung des Gesetzes über das Dienstrecht und Besoldungsrecht der Bediensteten des Landes Steiermark

Das Gesetz über das Dienstrecht und Besoldungsrecht der Bediensteten des Landes Steiermark, LGBl.
Nr. 29/2003, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 30/2007, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

Nach dem Eintrag zu § 19 wird folgender Eintrag eingefügt:

„§ 19 a Freigabepflicht bei Wechsel der Diensthoheit“

2. Dem § 2 Abs. 3 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt:

„(4) Soweit der Präsidentin/dem Präsidenten des Landtages dienstrechtliche Angelegenheiten in Bezug auf 
die Bediensteten der Direktion des Landtages übertragen werden, ist diese/dieser Dienstbehörde gegenüber den 
Beamtinnen/Beamten und vertritt das Land als Dienstgeberin/Dienstgeber gegenüber den Vertragsbediensteten 
der Direktion.
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(5) Soweit der Leiterin/dem Leiter des Landesrechnungshofes dienstrechtliche Angelegenheiten in Bezug 
auf die Bediensteten des Landesrechnungshofes übertragen werden, ist diese/dieser Dienstbehörde gegenüber 
den Beamtinnen/Beamten und vertritt das Land als Dienstgeberin/Dienstgeber gegenüber den Vertrags-
bediensteten des Landesrechnungshofes.“

3. Nach § 19 wird folgender § 19 a eingefügt:

„§ 19 a

Freigabepflicht bei Wechsel der Diensthoheit

(1) Strebt eine Bedienstete/ein Bediensteter die Versetzung in die Direktion des Landtages an und
fordert die Präsidentin/der Präsident des Landtages diese/diesen an, hat die Landesregierung eine Dienst-
zuteilung spätestens mit Wirksamkeit von dem Monat zu verfügen, der auf den Ablauf von drei Monaten nach 
Einlangen der Anforderung folgt. Der von der Präsidentin/vom Präsidenten verlangten Dienstzuteilung ist bis zu 
einer Dauer von einem Jahr zu entsprechen. Eine länger dauernde Dienstzuteilung bedarf der Zustimmung der 
Landesregierung.

(2) Verlangt die Präsidentin/der Präsident mit Zustimmung der/des Bediensteten bei der Landesregierung 
deren/dessen Versetzung zur Direktion des Landtages, gilt diese zu dem auf den Ablauf der Dienstzuteilung 
folgenden Monatsersten als verfügt.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für die Dienstzuteilung und Versetzung einer/eines Bediensteten
der Direktion des Landtages auf einen Dienstposten unter der Diensthoheit der Landesregierung über deren 
Anforderung oder Verlangen.“

4. Dem § 306 Abs. 7 wird folgender Abs. 8 angefügt:

„(8) Die Änderung des Inhaltsverzeichnisses sowie die Einfügung des § 2 Abs. 4 und 5 sowie des § 19 a
durch die Novelle LGBl. Nr. 91/2008 treten mit dem der Kundmachung folgenden Monatsersten, das ist der
1. Oktober 2008, in Kraft.“

Landeshauptmann Landesrat
Vo v e s H i r t

92.

Gesetz vom 1. Juli 2008, mit dem die Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 und das Steier-
märkische Gemeindeverbandsorganisationsgesetz geändert werden

Der Landtag Steiermark hat beschlossen:

Artikel 1
(Änderung der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967)

Die Steiermärkische Gemeindeordnung 1967, LGBl. Nr. 115/1967, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 49/2004, 
wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift des V. Abschnittes lautet:

„Verwaltungsgemeinschaften, Gemeindeverbände und Kleinregionen“

2. Die Überschrift des § 37 lautet:

„Verwaltungsgemeinschaften“ 

3. Dem § 37 Abs. 6 wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7) Bei Errichtung einer Verwaltungsgemeinschaft ist durch den Gemeinderat der beteiligten Gemeinden 
die Satzung der Verwaltungsgemeinschaft zu beschließen. Diese Satzung hat zu enthalten:
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1. die Namen der beteiligten Gemeinden;

2. Name, Sitz und Leitung der Verwaltungsgemeinschaft;

3. die Bezeichnung der gemeinsam zu führenden Geschäfte;

4. den Beitrag der beteiligten Gemeinden zur gemeinschaftlichen Geschäftsführung;

5. das Verfahren bei Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft und

6. die Bedingungen der Aufnahme und des Ausscheidens von Gemeinden.“

4. § 38 a erhält die Bezeichnung „§ 38“.

5. § 38 a lautet:

„§ 38 a

Kleinregionen

(1) Gemeinden, die untereinander räumlich-funktionell verbunden sind, können sich zur Abstimmung
ihrer Entwicklung und zur Planung einer effizienten gemeinsamen Besorgung kommunaler Aufgaben zu 
Kleinregionen zusammenschließen. Eine Kleinregion hat zumindest aus vier Gemeinden mit einer Gesamtzahl 
von mindestens 3000 der mit Hauptwohnsitz in den angehörigen Gemeinden lebenden Personen (Wohnbevölke-
rung) zu bestehen. Ausnahmen von dieser Vorgabe sind von der Aufsichtsbehörde dann zu erteilen, wenn die zu 
bilden beabsichtigte Kleinregion

1. mindestens drei Gemeinden aufweist und die Mindestzahl der Wohnbevölkerung erreicht oder überschritten 
wird oder 

2. mindestens vier Gemeinden aufweist und die Mindestzahl der Wohnbevölkerung nur geringfügig unter-
schritten wird.

(2) Um langfristige aufeinander abgestimmte Entwicklungsziele festzulegen und als Grundlage für die 
geplante Durchführung gemeinsamer Vorhaben hat jede Kleinregion ein kleinregionales Entwicklungskonzept 
(KEK) zu erstellen. In diesem sind die koordinierten Themen- und Entwicklungsschwerpunkte zu definieren und 
jene kommunalen Aufgaben der Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung festzulegen, die künftig gemeinsam 
besorgt werden sollen.

(3) Die Kleinregionen gelten als Gemeindeverbände durch Vereinbarung; hinsichtlich der Bildung, 
Organisation und Aufsicht der Kleinregionen gelten der 1. Abschnitt, die §§ 3 bis 6, § 7 Abs. 3, §§ 8 und 9,
§ 17 Abs. 2 und 3, §§ 19 bis 24 sowie der 5. Abschnitt des Gemeindeverbandsorganisationsgesetzes (GVOG 
1997), LGBl. Nr. 66/1997, in der jeweils geltenden Fassung, soweit in den folgenden Absätzen nicht anderes 
bestimmt ist. 

(4) Bei einer Kleinregion werden die Verbandsversammlung als Kleinregionsversammlung, der Verbands-
vorstand als Kleinregionsvorstand und die Verbandsobfrau/der Verbandsobmann als Kleinregionsvorsitzende/
Kleinregionsvorsitzender bezeichnet.

(5) Die Kleinregionsversammlung besteht aus allen Gemeinderatsmitgliedern der einer Kleinregion ange-
hörigen Gemeinden. Die Kleinregionsversammlung hat abgesehen von den in § 7 Abs. 3 GVOG 1997 genannten 
Aufgaben ausschließlich die Erstellung und Weiterentwicklung des KEK zu besorgen.

(6) Die Kleinregionsversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Fünftel der Stimmberechtigten 
anwesend sind. Zu einem gültigen Beschluss der Kleinregionsversammlung ist weiters eine Drei-Fünftel-
Stimmenmehrheit der in beschlussfähiger Anzahl anwesenden Stimmberechtigten erforderlich, wobei diese 
Stimmenmehrheit mindestens drei Fünftel der durch die anwesenden Stimmberechtigten repräsentierten Wohn-
bevölkerung entsprechen muss. Wird über das KEK abgestimmt, so ist darüber in seiner Gesamtheit nur eine 
Zustimmung oder Ablehnung des Antrages möglich; inhaltliche Änderungen des vom Kleinregionsvorstand zur 
Beratung und Beschlussfassung vorgelegten KEK können von der Kleinregionsversammlung nicht vorgenom-
men werden.
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(7) Der Kleinregionsvorstand besteht aus allen Bürgermeisterinnen/Bürgermeistern der einer Klein-
region angehörigen Gemeinden und ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Fünftel der Stimmberechtigten 
anwesend sind; eine Wahl gemäß § 21 Abs. 1 GVOG 1997 hat daher nicht zu erfolgen. Der Kleinregionsvorstand 
ist unabhängig von der Zahl der angehörigen Gemeinden jedenfalls zu bestellen. Jedes Mitglied des Klein-
regionsvorstandes ist auch in der Kleinregionsversammlung stimmberechtigt. Die Vorlage des KEK an die 
Kleinregionsversammlung kann nur durch Einstimmigkeit der in beschlussfähiger Anzahl anwesenden Stimm-
berechtigten beschlossen werden. Für die Gültigkeit anderer Beschlüsse ist eine Drei-Fünftel-Mehrheit der
in beschlussfähiger Anzahl anwesenden Stimmberechtigten erforderlich, wobei diese Stimmenmehrheit 
mindestens drei Fünftel der durch die anwesenden Stimmberechtigten repräsentierten Wohnbevölkerung ent-
sprechen muss.

(8) Die in diesem Paragrafen maßgebende Zahl der Wohnbevölkerung bestimmt sich nach dem Ergebnis der 
jeweils letzten Volkszählung (Registerzählungsgesetz, BGBl. I Nr. 33/2006).“

Artikel 2

Artikel 1 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Monatsersten, das ist der 1. Oktober 2008, in Kraft.

Artikel 3
(Änderung des Gemeindeverbandsorganisationsgesetzes)

Das Steiermärkische Gemeindeverbandsorganisationsgesetz, LGBl. Nr. 66/1997, zuletzt in der Fassung 
LGBl. Nr. 53/2002, wird wie folgt geändert:

1. § 7 Abs. 3 lit. g lautet:

„g) die Festsetzung allfälliger Aufwandsersätze nach § 21 a.“

2. Im § 20 hat die Wortfolge „mit Ausnahme der §§ 72, 73, 76 Abs. 1 bis 3, 83, 84, 86, 88 Abs. 2 und 3 und 89 
Abs. 1 und 5“ zu entfallen.

3. Dem § 28 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Die Änderung des § 7 Abs. 3 lit. g sowie der Entfall der Wortfolge im § 20 durch die Novelle LGBl.
Nr. 92/2008 treten mit dem der Kundmachung folgenden Monatsersten, das ist der 1. Oktober 2008, in Kraft.

Landeshauptmann Erster Landeshauptmannstellvertreter
Vo v e s S c h ü t z e n h ö f e r

93.

Gesetz vom 1. Juli 2008, mit dem das Steiermärkische Schulzeit-Ausführungsgesetz 1999 geändert 
wird

Der Landtag Steiermark hat in Ausführung des Schulzeitgesetzes 1985, BGBl. Nr. 77/1985, zuletzt in der 
Fassung BGBl. I Nr. 29/2008, beschlossen:

Das Steiermärkische Schulzeit-Ausführungsgesetz 1999, LGBl. Nr. 105, zuletzt in der Fassung LGBl.
Nr. 103/2006, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 7 wird folgender Abs. 7 a eingfügt:

„(7 a) Für Schulen, an denen der Samstag schulfrei ist, sind in jedem Unterrichtsjahr der Freitag nach Christi 
Himmelfahrt und der Freitag nach Fronleichnam schulfrei. Statt dieser Tage sind zwei andere zwischen unter-
richtsfreie Tage fallende Schultage durch Verordnung der Landesregierung für schulfrei zu erklären, wenn dies 
erforderlich ist, um die anzustrebende Übereinstimmung mit Verordnungen nach § 5 Abs. 2 Schulzeitgesetz 1985, 
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BGBl. Nr. 77/1985, in der Fassung BGBl. I Nr. 29/2008, herzustellen, und soweit zwingende örtliche Notwendig-
keiten nicht entgegenstehen. Diese Verordnungen sind bis spätestens 31. Jänner des vorangegangenen Schul-
jahres zu erlassen. Die nach diesem Absatz schulfrei erklärten Tage vermindern die Zahl der im Abs. 7 erster 
Halbsatz für die Schulfreierklärung durch das Schulforum oder den Schulgemeinschaftsausschuss vorgesehenen 
Tage.“

2. Der bisherige § 9 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“. Dem Abs. 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Die Einfügung des § 2 Abs. 7 a durch die Novelle LGBl. Nr. 93/2008 tritt mit 1. September 2008 in 
Kraft.“

Landeshauptmann Landesrätin
Vo v e s Vo l l a t h

94.

Gesetz vom 1. Juli 2008, mit dem das Steiermärkische Pflichtschulerhaltungsgesetz 2004 geändert 
wird

Der Landtag Steiermark hat in Ausführung des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes, zuletzt in der 
Fassung BGBl. I Nr. 91/2005, beschlossen:

Das Steiermärkische Pflichtschulerhaltungsgesetz 2004, LGBl. Nr. 71, zuletzt in der Fassung LGBl.
Nr. 102/2006, wird wie folgt geändert:

1. § 18 Abs. 4 lautet:

„(4) Für die Sonderschulklassen gelten hinsichtlich der Festsetzung (Bildung, Änderung und Aufhebung) 
der Sprengel die gleichen Grundsätze wie für die Volks- und Hauptschulen sowie Polytechnischen Schulen und 
Sonderschulen anderer Art, denen sie angeschlossen sind. Diese Sprengel können sich jedoch ihrer Ausdehnung 
nach von den Volks- und Hauptschulsprengeln sowie von den Sprengeln der Polytechnischen Schulen und Son-
derschulen anderer Art unterscheiden, wenn dem Erfordernis der Zumutbarkeit des Schulweges zum Beispiel 
durch Bereitstellung eines Schülerheimes entsprochen wird.“

2. § 23 Abs. 5 lautet:

„(5) Die Bestimmungen des Abs. 2 gelten nicht für die Abs. 3 und 4. Sofern der Erhalter der aufnehmenden 
Schule zustimmt, ist Abs. 2 weiters bei Aufnahme einer Schülerin/eines Schülers nicht anzuwenden, die/der noch 
dem Schulsprengel einer stillgelegten oder aufgelassenen Schule angehört oder die/der eine Hauptschule mit 
dem Modellversuch gemäß § 7 a des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung BGBl. I
Nr. 26/2008, besuchen möchte.“

3. Im § 35 a Abs. 1 wird nach der Wendung „pflegerisch-helfende Tätigkeiten“ die Wendung „für Kinder mit 
einem körperlichen Betreuungsbedarf“ eingefügt.

4. § 37 a erster Satz lautet:

„Das Land hat an Schulerhalter von öffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen auf Antrag pro Schul-
jahr anteilsmäßig nach den Öffnungstagen einen Beitrag zum Personal- und Sachaufwand für ganztägige Schul-
formen bis zu einer Höhe von 3000 Euro pro genehmigter Gruppe zu leisten.“

5. Der bisherige § 57 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“. Dem Abs. 1 werden  folgende Abs. 2 und 3 ange-
fügt:
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„(2) Die Änderung des § 18 Abs. 4, des § 23 Abs. 5, des § 35 a Abs. 1 und des § 37 a erster Satz durch die 
Novelle LGBl. Nr. 94/2008 tritt mit 1. September 2008 in Kraft.

(3) Der letzte Halbsatz des § 23 Abs. 5 tritt mit 1. September 2015 außer Kraft.“

Landeshauptmann Landesrätin
Vo v e s Vo l l a t h

95.

Gesetz vom 1. Juli 2008, mit dem das Steiermärkische Pflichtschulorganisations-Ausführungsgesetz 
2000 geändert wird

Der Landtag Steiermark hat in Ausführung des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt in 
der Fassung BGBl. I Nr. 26/2008, beschlossen:

Das Steiermärkische Pflichtschulorganisations-Ausführungsgesetz 2000 – StPOG, LGBl. Nr. 76/2000, zuletzt 
in der Fassung LGBl. Nr. 101/2006, wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Eintrag „§ 8 Sonderformen der Hauptschule“ wird die Zeile „§ 8 a Neue Mittelschule Steiermark“ 
eingefügt.

b) Der Eintrag zu VI. lautet „Modell- und Schulversuche“.

c) Der Eintrag zu § 22 lautet „Vereinbarungen über Modell- und Schulversuche“.

2. In § 6 Abs. 3, § 11 Abs. 4 und § 21 Abs. 3 wird jeweils nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt:

„Bei Unterschreiten der gesetzlichen Mindestzahl während des Schuljahres entscheidet die Landesregierung 
über die Fortführung der Schülergruppe auf Antrag des Schulerhalters.“

3. Nach § 8 wird folgender § 8 a eingefügt:

„§ 8 a

Neue Mittelschule Steiermark

Hauptschulen mit dem Modellversuch gemäß § 7 a Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt in 
der Fassung BGBl. I Nr. 26/2008, können zusätzlich auch den Namen ,Neue Mittelschule Steiermark‘ führen.“

4. § 15 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse einer Sonderschule für blinde Kinder, einer Sonderschule für Gehör-
lose und einer Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder darf acht, die Zahl der Schüler in einer Klasse einer 
Sonderschule für sehbehinderte Kinder, einer Sonderschule für schwerhörige Kinder, einer Sondererziehungs-
schule und einer Heilstättenschule zehn und die Zahl der Schüler in einer Klasse einer sonstigen Sonderschule 
15 nicht übersteigen.“

5. § 16 Abs. 2 a lautet:

„(2 a) Die Mindestschülerzahl zur Errichtung der ersten Gruppe in der Tagesbetreuung beträgt bei getrennter 
Abfolge an einer ganztägigen Sonderschule für blinde, für gehörlose sowie für schwerstbehinderte Kinder vier; 
für sehbehinderte sowie für schwerhörige Kinder und Kinder an einer ganztägigen Heilstättenschule sowie einer 
Sondererziehungsschule fünf und einer sonstigen ganztägigen Sonderschule acht. Für die Bildung weiterer 
Gruppen am selben Standort sind die Klassenschülerhöchstzahlen gemäß § 15 Abs. 1, die nicht überschritten 
werden sollen, maßgeblich. Bei Unterschreiten der gesetzlichen Mindestzahl während des Schuljahres entschei-
det die Landesregierung über die Fortführung der Schülergruppe auf Antrag des Schulerhalters.“
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 6. In der Überschrift zum Abschnitt „VI. Schulversuche“ und in der Überschrift zu § 22 sowie im § 22 Abs. 1 
wird der Begriff „Schulversuche“ in seiner jeweiligen grammatikalischen Form durch den Begriff „Modell- und 
Schulversuche“ ersetzt.

7. Dem § 26 Abs. 2 werden  folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 

 „(3) Die Änderung des Inhaltsverzeichnisses, der Überschriften zu Abschnitt VI und zu § 22 sowie die 
Änderung  des § 22 Abs. 1 und die Einfügung des § 8 a durch die Novelle LGBl. Nr. 95/2008 treten mit 1. Juli 2008 
in Kraft und mit 1. September 2015 außer Kraft.

(4) Die Änderungen des § 6 Abs. 3, des § 11 Abs. 4, des § 15 Abs. 1, des 16 Abs. 2 a und des § 21 Abs. 3 durch 
die Novelle LGBl. Nr. 95/2008 treten mit 1. September 2008 in Kraft.“

Landeshauptmann Landesrätin
Vo v e s Vo l l a t h
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